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DIRK LOOSCHELDERS (Dekan)

Neuregelung der Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers durch das
Versicherungsvertragsgesetz 2008

Einführung
Das deutsche Versicherungsvertragsrecht hat durch das Gesetz über den Versicherungsver-
trag (VVG) vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631) eine grundlegende Neuregelung
erfahren. Das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Gesetz hat das Versicherungsvertrags-
gesetz vom 30. Mai 1908 (RGBl. S. 263) abgelöst, das in weiten Bereichen – namentlich
im Hinblick auf die Erfordernisse des Verbraucherschutzes – nicht mehr dem modernen
Rechtsdenken entsprach.1 Das Institut für Versicherungsrecht an der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorschriften des neuen VVG
wissenschaftlich zu untersuchen.2 Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit einem
Kernelement der Reform – den Vorschriften über die Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers (§§ 19–32, 82–83 VVG).

Begriff und Funktion der Obliegenheiten
Den Obliegenheiten des Versicherungsnehmers kommt im Versicherungsvertragsrecht tra-
ditionell eine überragende praktische Bedeutung zu. In der Wissenschaft ist der Begriff
der Obliegenheiten allerdings seit langem sehr streitig.3 Der Gesetzgeber hat bei der Re-
form von einer Legaldefinition abgesehen, weil er die Weiterentwicklung dieses Instituts
durch die Rechtsprechung nicht erschweren wollte.4 Allgemein handelt es sich bei den Ob-
liegenheiten um Verhaltensanforderungen, die dem Versicherungsnehmer durch den Versi-
cherungsvertrag – insbesondere die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) – oder
durch Gesetz auferlegt werden. Ein wesentlicher Zweck der Obliegenheiten besteht in der
Begrenzung des versicherten Risikos.5 Die Obliegenheiten haben insofern eine deutliche
Verwandtschaft mit den so genannten subjektiven Risikoausschlüssen (zum Beispiel §§ 81,
103 VVG). Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass das in den subjektiven Risi-
koausschlüssen bezeichnete Verhalten des Versicherungsnehmers – die vorsätzliche oder

1 Amtliche Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum Versicherungsvertragsreformgesetz vom
20.12.2006, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 47.

2 Vgl. Looschelders und Michael (2007: 438).
3 Zum aktuellen Meinungsstand Deutsch (62008: Rn. 205 ff.); Helmut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28

Rn. 32 ff.); grundlegend zum Begriff der Obliegenheiten Reimer Schmidt (1953).
4 Vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 68.
5 Zur Risiko begrenzenden Funktion von Obliegenheiten Helmut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28

Rn. 16 ff.).
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grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles – von vornherein nicht oder nur
eingeschränkt versichert ist.6

Von echten Rechtspflichten unterscheiden sich die Obliegenheiten dadurch, dass der
Versicherer keinen klagbaren Anspruch auf ihre Erfüllung hat und im Fall einer Nicht- oder
Schlechterfüllung auch keinen Schadensersatzanspruch wegen Pflichtverletzung (§ 280
Abs. 1 BGB) gegen den Versicherungsnehmer geltend machen kann.7 Dem Versicherungs-
nehmer wird die Erfüllung der Obliegenheiten also nicht unbedingt (kategorisch) geboten;
er muss lediglich bestimmte Rechtsnachteile – insbesondere den Ausschluss oder die Kür-
zung seines Leistungsanspruchs im Versicherungsfall – in Kauf nehmen, wenn er eine
Obliegenheit verletzt. Es handelt sich somit um „bedingte“ (hypothetische) Verhaltensge-
bote.8 Für das Verschulden seiner Hilfspersonen muss der Versicherungsnehmer – anders
als bei einer Verletzung vertraglicher Rechtspflichten – nicht nach § 278 BGB einstehen;
auch nach der Reform gelten vielmehr die gewohnheitsrechtlichen Grundsätze der Reprä-
sentantenhaftung.9

Allgemeine Grundsätze der Neuregelung
Bei der Reform des Rechts der Obliegenheiten hat der Gesetzgeber sich von dem Ziel
leiten lassen, die Rechtsstellung des Versicherungsnehmers zu verbessern. So bleibt die
einfache Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers nach neuem Recht grundsätzlich fol-
genlos (anders noch § 6 Abs. 1 VVG a. F.). Die grobe Fahrlässigkeit des Versicherungs-
nehmers führt im Regelfall nicht mehr zum vollständigen Ausschluss der Leistungspflicht
des Versicherers; dieser ist lediglich berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen (vgl. etwa
§ 28 Abs. 2 Satz 2 Hs. 1 VVG).10 Bei Vorsatz des Versicherungsnehmers tritt grundsätzlich
volle Leistungsfreiheit ein; der Versicherungsnehmer kann sich aber damit entlasten, dass
sein Verhalten weder für den Versicherungsfall noch für den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich geworden ist. Eine Ausnahme gilt nur bei Arglist; hier ist der
Kausalitätsgegenbeweis aus präventiven Gründen regelmäßig ausgeschlossen (vgl. § 28
Abs. 3 Satz 2 VVG).11

Die weitgehende Vereinheitlichung des Rechts der Obliegenheiten darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass sich bei den einzelnen Vorschriften des neuen VVG zahlreiche
schwierige Auslegungsfragen stellen, die noch nicht vollständig geklärt sind. Einige be-
sonders wichtige Problembereiche sollen im Folgenden eingehender behandelt werden.

6 Zur Abgrenzung Lorenz (2009: 855 ff.); zur praktischen Bedeutung der Unterscheidung Looschelders (2008a:
2 ff.).

7 Deutsch (62008: Rn. 206); für Einordnung der Obliegenheiten als vertragliche Nebenpflichten Helmut Heiss,
in Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 46 ff.).

8 Zur Bedeutung der Unterscheidung zwischen kategorischen und hypothetischen Imperativen für das Verständ-
nis der Obliegenheiten Looschelders (1999: 208 ff.). Zu den philosophischen Grundlagen dieser Unterschei-
dung Kant (1785: 414 ff.).

9 Zur Repräsentantenhaftung Looschelders (22009a: § 17 Rn. 29 ff.); für Anwendung des § 278 BGB aber Hel-
mut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 48); Jürgen Prölss, in Prölss und Martin (272004: § 6
Rn. 47 ff.).

10 Ausführlich dazu Looschelders (2009b: 13 ff.); zur entsprechenden Rechtslage bei grob fahrlässiger Herbei-
führung des Versicherungsfalles Looschelders (2008a: 1 ff.); Lorenz (2009: 855 ff.)

11 Zum Überblick vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 49.
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Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers
Die §§ 19–22 VVG regeln die vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers.
Wenn der Versicherer das versicherte Risiko zutreffend kalkulieren will, muss er beim Ab-
schluss des Versicherungsvertrages die gefahrerheblichen Umstände kennen. Dazu gehö-
ren bei den Personenversicherungen (Kranken-, Lebens-, Berufsunfähigkeitsversicherung
und so weiter) insbesondere die gesundheitlichen Verhältnisse des Versicherungsnehmers.
Da die gefahrerheblichen Umstände meist in der Sphäre des Versicherungsnehmers wur-
zeln, ist der Versicherer insoweit auf dessen Angaben angewiesen.12 Aus dogmatischer
Sicht handelt es sich um eine bloße Obliegenheit. Dem Versicherer steht also kein klag-
barer Anspruch auf die Erfüllung der Anzeigepflicht zu.13

Abschaffung der spontanen Anzeigepflicht
Aus Sicht des Versicherungsnehmers besteht das Problem, dass er die Gefahrerheblichkeit
eines Umstands nicht immer sicher einschätzen kann. Nach früherem Recht wurde dieses
Problem dadurch verschärft, dass der Versicherungsnehmer nicht nur die Fragen des Ver-
sicherers beantworten musste; ihn traf vielmehr auch eine „spontane“ Anzeigepflicht.14

Nach neuem Recht muss der Versicherungsnehmer dagegen nur noch die ihm bekannten
Gefahrumstände anzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat (§ 19 Abs. 1
VVG). Das Risiko einer Fehleinschätzung wird damit auf den Versicherer verlagert.15

Genetische Untersuchungen und Analysen
Ob der Versicherungsnehmer bei einer entsprechenden Frage gehalten ist, dem Versiche-
rer die Ergebnisse einer genetischen Untersuchung oder Analyse anzuzeigen, war bislang
sehr umstritten. Die Problematik wirft auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht schwierige
Fragen auf. Auf der einen Seite ist das Grundrecht des Versicherungsnehmers auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 1, 2 Abs. 1 GG) gerade in dem besonders sensiblen
Bereich der genetischen Dispositionen zu wahren. Auf der anderen Seite muss aber ver-
hindert werden, dass der Versicherungsnehmer in Kenntnis einer nachteiligen genetischen
Disposition eine Lebensversicherung über eine sehr hohe Versicherungssumme schließt,
weil dies zu einer unbilligen Belastung nicht nur des Versicherers, sondern auch – und
vor allem – der übrigen Mitglieder der Versichertengemeinschaft führen würde. Die herr-
schende Meinung geht daher davon aus, dass der Versicherer aus verfassungsrechtlichen
Gründen nicht gehindert wäre, den Abschluss des Versicherungsvertrages davon abhängig
zu machen, dass ihm der Versicherungsnehmer die Ergebnisse eines schon durchgeführ-
ten Gentests offenlegt.16 Die Mitgliedsunternehmen des Gesamtverbandes der deutschen
Versicherungswirtschaft (GdV) haben sich in einer „Freiwilligen Selbstverpflichtungser-
klärung“ allerdings dazu verpflichtet, auf die Durchführung und Nutzung von prädiktiven

12 Zur Problemstellung Dirk Looschelders, in Looschelders und Pohlmann (2009: § 19 Rn. 3); Christian Rolfs, in
Bruck und Möller (92008: § 19 Rn. 6).

13 Vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 64; Dirk Looschelders, in Looschelders und
Pohlmann (2009: § 19 Rn. 1).

14 Vgl. Jürgen Prölss, in Prölss und Martin (272004: §§ 16, 17 Rn. 1).
15 Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 64; Brand (2009: 716).
16 Vgl. Jürgen Prölss, in Prölss und Martin (272004: §§ 16, 17 Rn. 8a ff.); Lorenz (1999: 1309 ff.).
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Gentests zu verzichten. Eine Ausnahme soll nur bei sehr hohen Versicherungssummen
gelten.17 Der Deutsche Bundestag hat am 24. April 2009 ein Gesetz über genetische Un-
tersuchungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz – GenDB) beschlossen, wonach der
Versicherer von den Versicherten grundsätzlich weder die Vornahme genetischer Unter-
suchungen oder Analysen noch die Mitteilung entsprechender Ergebnisse oder Daten aus
bereits vorgenommenen genetischen Untersuchungen oder Analysen verlangen kann (§ 18
Abs. 1 Satz 1 GenDG). Eine Ausnahme gilt für die Lebensversicherung, die Berufsun-
fähigkeitsversicherung, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung und die Pflegeversicherung,
sofern eine Leistung von mehr als 300.000 € oder eine Jahresrente von mehr als 30.000
€ vereinbart wird (§ 18 Abs. 1 Satz 2 GenDG). Davon abgesehen bleibt die Pflicht zur An-
zeige von Vorerkrankungen und Erkrankungen nach §§ 19 bis 22 und 47 VVG in jedem
Fall unberührt (§ 18 Abs. 2 GenDG).

Allgemeine Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung
Bei der Reform des VVG wurden auch die Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung neu
geregelt. An erster Stelle steht dabei das Rücktrittsrecht des Versicherers nach § 19 Abs. 2
VVG. Der Rücktritt setzt allerdings voraus, dass der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat (§ 19 Abs. 3 VVG). Bei grober Fahrläs-
sigkeit ist der Rücktritt auch dann ausgeschlossen, wenn der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände – wenn auch zu anderen Bedingungen –
geschlossen hätte. Mit dieser Einschränkung des Rücktrittsrechts will der Gesetzgeber
verhindern, dass der Vertrag aufgehoben wird, ohne dass dies aus Sicht des Versicherers
wirklich erforderlich ist. Bei vorsätzlicher Anzeigepflichtverletzung ist dem Versicherer
ein Festhalten am Vertrag aber in jedem Fall unzumutbar.18 Ist der Versicherer nach Eintritt
eines Versicherungsfalles nach § 19 Abs. 2 VVG vom Versicherungsvertrag zurückgetre-
ten, so entfällt seine Leistungspflicht. Sofern keine Arglist vorliegt, steht dem Versiche-
rungsnehmer aber nach allgemeinen Regeln der Kausalitätsgegenbeweis offen (vgl. § 21
Abs. 2 VVG).

Fällt dem Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Verletzung der Anzeigepflicht we-
der Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last, so kann der Versicherer den Vertrag nur
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat für die Zukunft kündigen. Die Kündigungs-
frist soll dem Versicherungsnehmer ermöglichen, sich rechtzeitig anderweitigen Versiche-
rungsschutz zu verschaffen.19 Ebenso wie der Rücktritt ist auch die Kündigung ausge-
schlossen, wenn der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis des nicht angezeigten Um-
stands geschlossen hätte (§ 19 Abs. 4 Satz 1 VVG). Der Versicherer kann in diesen Fällen
aber nach § 19 Abs. 4 Satz 2 VVG verlangen, dass der Vertrag rückwirkend angepasst
wird. Die Vertragsanpassung erfolgt dabei vor allem in Form von Risikoausschlüssen oder
höheren Prämien. Im Einzelnen muss dabei auf die Geschäftsgrundsätze des jeweiligen
Versicherers abgestellt werden.20

17 Zu den Einzelheiten vgl. Kubiak (2008: 126 ff.).
18 Vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 65; Dirk Looschelders, in Looschelders und

Pohlmann (2009: § 19 Rn. 60).
19 Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 65.
20 Ausführlich dazu Lange (2008: 60 f.)
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Anfechtung des Versicherungsvertrages bei arglistiger Täuschung
Die Sonderregeln über die vorvertragliche Anzeigepflicht nach §§ 19 ff. VVG haben nicht
zuletzt auch den Zweck, den Versicherungsnehmer zu schützen. Ein Rückgriff auf die
allgemeinen Institute des BGB ist daher grundsätzlich ausgeschlossen.21 Eine Ausnahme
gilt für den Fall der arglistigen Täuschung. Da der Versicherungsnehmer hier nicht schutz-
würdig ist, lässt § 22 VVG die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nach § 123 BGB
zu. Der Begriff der Arglist erfordert dabei keine betrügerische Absicht; es reicht das Be-
wusstsein des Versicherungsnehmers, dass der Versicherer seinen Antrag bei Kenntnis der
fraglichen Umstände nicht oder nur zu ungünstigeren Bedingungen annehmen würde.22

Ob das Verschweigen von gefahrerheblichen Umständen, nach denen der Versicherer
nicht ausdrücklich in Textform gefragt hat, als arglistige Täuschung nach § 22 VVG in
Verbindung mit § 123 BGB gewertet werden kann, ist umstritten. Das Problem besteht
darin, dass das Verschweigen eines bestimmten Umstands nur bei Vorliegen einer entspre-
chenden Aufklärungspflicht als arglistige Täuschung qualifiziert werden kann.23 Soweit
eine dem Textformerfordernis genügende Frage des Versicherers fehlt, lässt sich die Auf-
klärungspflicht aber jedenfalls nicht aus den §§ 19 ff. VVG ableiten. Nach allgemeinen
Grundsätzen können Aufklärungspflichten sich allerdings auch aus dem Grundsatz von
Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergeben.24 Wie § 22 VVG zeigt, sind die Vorschriften des
VVG insoweit nicht abschließend. Da der Versicherungsnehmer sich nach den Wertungen
der §§ 19 ff. VVG im Allgemeinen darauf verlassen können muss, dass der Versicherer
nach den für ihn relevanten Umständen in Textform gefragt hat, kann eine Aufklärungs-
pflicht aus § 242 BGB aber nur in engen Ausnahmefällen anerkannt werden, in denen
das Vertrauen des Versicherungsnehmers auf die Vollständigkeit des Fragenkatalogs aus
besonderen Gründen nicht schutzwürdig ist.25

Gefahrerhöhung
Während die vorvertragliche Anzeigepflicht sich auf den Zeitraum bis zur Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers bezieht, betreffen die Vorschriften über die
Gefahrerhöhung (§§ 23–27 VVG) nachträgliche Änderungen der gefahrerheblichen Um-
stände. Aus dogmatischer Sicht handelt es sich um Sonderregelungen zu den allgemeinen
Vorschriften über die Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB).26

Begriff der Gefahrerhöhung
Der Begriff der Gefahrerhöhung wird auch im neuen VVG nicht gesetzlich definiert. Die
herrschende Meinung versteht darunter die nachträgliche Schaffung eines Zustands er-

21 Vgl. Dirk Looschelders, in Looschelders und Pohlmann (2008: § 19 Rn. 3); ebenso schon zum alten Recht
Bundesgerichtshof, Urteil vom 7.2.2007, in: Versicherungsrecht 2007, 630.

22 Bundesgerichtshof, Urteil vom 28.2.2007, in: Versicherungsrecht 2007, 785; Jürgen Prölss, in Prölss und
Martin (272004: § 22 Rn. 4).

23 Zur Notwendigkeit einer Aufklärungspflicht bei der arglistigen Täuschung durch Unterlassen Jürgen Ellenber-
ger, in Palandt (682009: § 123 Rn. 5).

24 Vgl. Helmut Heinrichs, in Palandt (682009: § 242 Rn. 37).
25 Näher dazu Dirk Looschelders, in Looschelders und Pohlmann (2009: § 22 Rn. 8); Christian Rolfs, in Bruck

und Möller (92008: § 22 Rn. 10 f.); Brand (2009: 720 f.).
26 Deutsch (62008: Rn. 151); zu § 313 BGB vgl. Looschelders (62008b: Rn. 768 ff.).
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höhter Gefahr, der auf eine solche Dauer angelegt ist, dass er die Grundlage eines neuen
natürlichen Gefahrenverlaufs bilden kann und damit geeignet ist, den Eintritt des Versi-
cherungsfalles generell zu fördern.27 Ein praktisch wichtiges Beispiel ist die Verwendung
eines verkehrsunsicheren Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflichtversicherung.28 Eine einmali-
ge Trunkenheitsfahrt führt dagegen nicht zu einer Gefahrerhöhung, weil es insoweit an
dem erforderlichen Dauerzustand fehlt.29 Bei Trunkenheitsfahrten liegt aber eine Oblie-
genheitsverletzung vor (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 5 Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverord-
nung – KfzPflVV, die im Regelfall als grob fahrlässig anzusehen ist. Der Versicherer kann
daher im Innenverhältnis gegenüber dem Versicherungsnehmer seine Leistung gemäß § 28
Abs. 2 Satz 2 VVG nach der Schwere des Verschuldens kürzen, wobei die Leistungsfrei-
heit aus sozialen Gründen aber auf einen Betrag von höchstens 5.000 € beschränkt ist.
Gegenüber dem geschädigten Dritten bleibt der Versicherer dagegen gemäß §§ 115, 117
VVG in vollem Umfang zur Leistung verpflichtet.

Arten der Gefahrerhöhung
Das Gesetz unterscheidet in § 23 VVG zwischen zwei Grundformen der Gefahrerhöhung.
Die subjektive Gefahrerhöhung (§ 23 Abs. 1 VVG) ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers die Gefahrerhöhung selbst vor-
nimmt oder ihre Vornahme durch einen Dritten gestattet. In diesem Fall liegt die Oblie-
genheitsverletzung in der Vornahme beziehungsweise der Gestattung der Gefahrerhöhung.
Bei der objektiven Gefahrerhöhung (§ 23 Abs. 3 VVG) tritt die Gefahrerhöhung unabhän-
gig vom Willen des Versicherungsnehmers (zum Beispiel durch Naturereignisse oder das
Verhalten Dritter) ein. Hier trifft den Versicherungsnehmer die Obliegenheit, die Gefahrer-
höhung unverzüglich anzuzeigen, nachdem er davon Kenntnis erlangt hat. Zwischen die-
sen beiden Grundformen liegt der eher seltene Fall, dass der Versicherungsnehmer die
Gefahrerhöhung willentlich vornimmt oder gestattet, ohne dabei den Gefahr erhöhenden
Charakter seines Verhaltens zu erkennen. § 23 Abs. 2 VVG stellt diesen Fall der objektiven
Gefahrerhöhung gleich. Erkennt der Versicherungsnehmer im Nachhinein, dass er ohne
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er dies unverzüglich anzeigen.

Rechtsfolgen einer Verletzung der Obliegenheiten aus § 23 VVG
Kündigung oder Vertragsanpassung

Kern der Reform des Rechts der Gefahrerhöhung ist die Neuregelung der Rechtsfolgen
der Obliegenheitsverletzung. Der Versicherer hat die Wahl, ob er den Vertrag kündigt
(§ 24 VVG) oder eine Vertragsanpassung (Prämienerhöhung, Risikoausschluss) vornimmt
(§ 25 VVG). Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der so genannten „Ge-
fahrstandspflicht“ aus § 23 Abs. 1 VVG ist eine fristlose Kündigung zulässig; im Übrigen
27 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 23.6.2004, in: Versicherungsrecht 2005, 218, 219; Annemarie Matusche-

Beckmann, in Bruck und Möller (92008: § 23 Rn. 4); Jürgen Prölss, in Prölss und Martin (272004: § 23 Rn.
4 ff.).

28 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 25.2.1970, in: Versicherungsrecht 1970, 412; Dirk Looschelders, in Loo-
schelders und Pohlmann (2009: § 23 Rn. 14) mit weiteren Nachweisen.

29 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.10.1952, in: Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
(BGHZ) Bd. 7, 311, 318 ff.; Jürgen Prölss, in Prölss und Martin (272004: § 23 Rn. 11).
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muss der Versicherer eine Kündigungsfrist von einem Monat einhalten. Ebenso wie bei
der Kündigungsfrist nach § 19 Abs. 3 Satz 2 VVG geht es auch hier darum, dass der Versi-
cherungsnehmer sich rechtzeitig anderweitigen Versicherungsschutz verschaffen können
soll.30 Anders als bei einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung und
bei einer Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB hat die Vertragsanpassung aber
in den Fällen der Gefahrerhöhung keinen Vorrang gegenüber der Aufhebung des Vertrages.
Dem Versicherer steht insoweit vielmehr ein Wahlrecht zu.31 Der Gesetzgeber wollte dem
Versicherer damit eine flexiblere Reaktionsmöglichkeit auf die Gefahrerhöhung einräu-
men, die den Interessen beider Parteien im Einzelfall am besten gerecht wird. Das Wahl-
recht des Versicherers beruht insofern also auf den gleichen Erwägungen wie die Abkehr
vom Alles-oder-nichts-Prinzip.32

Leistungsfreiheit des Versicherers

Eine für den Versicherungsnehmer besonders einschneidende Rechtsfolge der Gefahrer-
höhung ist die Leistungsfreiheit des Versicherers nach § 26 VVG. Die Regelung folgt
grundsätzlich der neuen Konzeption für Obliegenheitsverletzungen. Bei Vorsatz entfällt
demnach der Leistungsanspruch des Versicherungsnehmers; bei grober Fahrlässigkeit ist
der Versicherer berechtigt, die Leistung nach der Schwere des Verschuldens zu kürzen.
Bei der nachträglich erkannten subjektiven Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 VVG und
der objektiven Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 VVG besteht allerdings die Besonder-
heit, dass der Versicherungsnehmer sich auch im Hinblick auf den Vorsatz entlasten muss
(§ 26 Abs. 2 Satz 2 Hs. 1 VVG).33 Nach den allgemeinen Regeln des neuen Rechts greift
die Beweislastumkehr dagegen nur im Hinblick auf grobe Fahrlässigkeit ein (vgl. §§ 26
Abs. 1 Satz 2 Hs. 2, 28 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 VVG). Dahinter steht die Erwägung, dass die
Abschaffung des Alles-oder-nichts-Prinzips für die Fälle der groben Fahrlässigkeit nicht
durch eine Vorsatzvermutung entwertet werden darf.34 In der Literatur wird teilweise die
Auffassung vertreten, die Vorsatzvermutung nach § 26 Abs. 2 Hs. 1 VVG beruhe auf ei-
nem „offensichtlich versehentlich erfolgten gesetzgeberischen Missgriff“, der im Wege
der teleologischen Auslegung zu korrigieren sei.35 Diesem Ansatz kann indes nicht ge-
folgt werden. Eine Vorsatzvermutung findet sich auch beim Rücktrittsrecht des Versiche-
rers wegen Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht (§ 19 Abs. 3 Satz 1 VVG).36

Die Erstreckung der Beweislastumkehr auf den Vorsatz beruht also keineswegs auf einem
einmaligen Versehen des Gesetzgebers. Inhaltlich rechtfertigt sich die Ausweitung der Be-
weislastumkehr daraus, dass es in beiden Fällen um die Verletzung von Anzeigepflichten
geht. Für die Entstehung einer Anzeigepflicht muss der Versicherer aber darlegen und be-
weisen, dass die betreffenden Umstände dem Versicherungsnehmer bekannt waren. Wird
eine Anzeigepflicht trotz positiver Kenntnis verletzt, so spricht eine starke Vermutung für

30 Vgl. Dirk Looschelders, in Looschelders und Pohlmann (2009: § 24 Rn. 9); Deutsch (62008: Rn. 165).
31 Vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 68; Loacker (2008: 1287).
32 Vgl. Annemarie Matusche-Beckmann, in Bruck und Möller (92008: § 25 Rn. 2).
33 Annemarie Matusche-Beckmann, in Bruck und Möller (92008: § 26 Rn. 20).
34 Vgl. Pohlmann (2008: 438).
35 So Christoph Karczeswski, in Rüffer et al. (2009: § 26 Rn. 13); Felsch (2007: 488).
36 Vgl. Peter Schimikowski, in Rüffer et al. (2009: § 19 Rn. 26); für eine entsprechende Korrektur des § 19 Abs. 3

Satz 1 VVG aber Christian Rolfs, in Bruck und Möller (92008: § 19 Rn. 107).
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Vorsatz. Der Versicherungsnehmer muss daher Umstände nachweisen, die seinen Vorsatz
ausschließen.37

Kausalitätsgegenbeweis bei Arglist

Die Leistungsfreiheit des Versicherers ist nach § 26 Abs. 3 Nr. 1 VVG ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer den Kausalitätsgegenbeweis erbringt. Anders als bei den
anderen Vorschriften über die Leistungsfreiheit wegen Obliegenheitsverletzung (§§ 21
Abs. 2 Satz 2, 28 Abs. 2 Satz 2, 82 Abs. 3 Satz 2 VVG) enthält das Gesetz hier aber keinen
Vorbehalt für die Arglist des Versicherungsnehmers. Dies mag darauf beruhen, dass Arglist
im Bereich der Gefahrerhöhung eher selten sein dürfte. Die für den Ausschluss des Kau-
salitätsgegenbeweises bei Arglist streitenden Erwägungen treffen indes auch auf die Fälle
der Gefahrerhöhung zu. Es handelt sich somit um eine planwidrige Regelungslücke, die
durch eine Gesamtanalogie zu den übrigen Vorschriften über den Kausalitätsgegenbeweis
geschlossen werden muss.38

Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
Überblick
Die zentrale Regelung über die Verletzung vertraglicher Obliegenheiten findet sich in § 28
VVG. Die Vorschrift begründet keine eigenständigen Obliegenheiten. Sie setzt vielmehr
voraus, dass die Parteien im Vertrag – in der Praxis vor allem in den AVB – vereinbart ha-
ben, dass der Versicherungsnehmer eine bestimmte Obliegenheit zu erfüllen hat und dass
der Versicherer im Fall einer Obliegenheitsverletzung ganz oder teilweise leistungsfrei
sein soll. Die Funktion des § 28 VVG besteht dabei darin, die vereinbarten Rechtsfolgen –
insbesondere das Ausmaß der Leistungsfreiheit – zu begrenzen.39 Da § 28 Abs. 1–4 VVG
ebenso wie die Vorschriften über die vorvertragliche Anzeigepflicht (§§ 19–22 VVG) und
die Gefahrerhöhung (§§ 23–27 VVG) nach § 32 VVG zugunsten des Versicherungsneh-
mers einseitig zwingenden Charakter hat, können die Rechtsfolgen der Obliegenheitsver-
letzung vertraglich nicht wirksam verschärft werden. Das Gleiche gilt für die vertragliche
Änderung der Beweislastverteilung zum Nachteil des Versicherungsnehmers.40

Bei der Begrenzung des zulässigen Umfangs der Leistungsfreiheit orientiert sich § 28
VVG am Grad des Verschuldens des Versicherungsnehmers. Anders als nach altem Recht
(§ 6 Abs. 1 VVG a. F.) schadet dem Versicherungsnehmer einfache Fahrlässigkeit gene-
rell nicht mehr. Dies beruht auf der Erwägung, dass der Versicherungsnehmer sich mit
der Versicherung typischerweise auch vor den Folgen der eigenen Fahrlässigkeit schützen
will. Bei Vorsatz ist der Versicherer vollständig leistungsfrei (§ 28 Abs. 2 Satz 1 VVG); die
Beweislast trägt insoweit der Versicherer.41 Nach neuem Recht steht dem Versicherungs-
nehmer aber auch bei Vorsatz der Kausalitätsgegenbeweis nach § 28 Abs. 3 VVG offen,
sofern er nicht arglistig gehandelt hat. Demgegenüber hatte § 6 Abs. 3 VVG a. F. für Oblie-

37 Vgl. Dirk Looschelders, in Looschelders und Pohlmann (2008: § 26 Rn. 15); Pohlmann (2008: 442).
38 Dirk Looschelders, in Looschelders und Pohlmann (2008: § 26 Rn. 19); Leander D. Loacker, in Schwintowski

und Brömmelmeyer (2008: § 26 Rn. 17).
39 Zum Zweck des § 28 VVG Helmut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 4 ff.); Hans-Peter Schwin-

towski, in Schwintowski und Brömmelmeyer (2008: § 28 Rn. 1 ff.).
40 Helmut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 230).
41 Vgl. Helmut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 215).
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genheiten, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen sind, den Kausalitäts-
gegenbeweis auf den Fall grober Fahrlässigkeit beschränkt. Da diese strikte Rechtsfolge
unbillig erschien, hatte die Rechtsprechung allerdings verschiedene Kriterien entwickelt,
um den Leistungsausschluss bei vorsätzlichen, aber folgenlosen Obliegenheitsverletzun-
gen nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) einzuschränken.42 Diese
so genannte Relevanzrechtsprechung hat der Gesetzgeber sich bei der Ausweitung des
Kausalitätsgegenbeweises zum Vorbild gemacht.43 Das Kausalitätserfordernis geht aber
über die bisherige Rechtsprechung hinaus, weil danach nur solche vorsätzlichen Oblie-
genheitsverletzungen außer Betracht zu bleiben hatten, die generell nicht geeignet waren,
die Interessen des Versicherers ernsthaft zu gefährden.44 Nach § 28 Abs. 3 VVG kommt
es dagegen auf die konkrete Kausalität im jeweiligen Einzelfall an.

Das Kernstück des neuen Rechtsfolgensystems bildet § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG, wonach
der Versicherer bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers berechtigt ist, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Die Beweislast für das Nichtvorliegen grober Fahrlässigkeit trägt
nach § 28 Abs. 3 Satz 2 Hs. 2 VVG der Versicherungsnehmer. Dieser kann außerdem –
ebenso wie bei Vorsatz – geltend machen, sein Verhalten sei nicht für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder die Leistungspflicht des Versicherers ursächlich geworden (§ 28
Abs. 3 VVG).

Berechnung der Quoten bei grober Fahrlässigkeit
Nach welchen Grundsätzen die Quoten bei grober Fahrlässigkeit zu berechnen sind, ist
noch nicht abschließend geklärt. In der Literatur sind hierzu verschiedene Modelle ent-
wickelt worden,45 die sehr kontrovers diskutiert werden. Das Problem besteht darin, dass
es im deutschen Zivilrecht keine Vorschrift gibt, die eine entsprechende Quotelung vor-
schreibt. Der Gesetzgeber hat sich insoweit vielmehr am Vorbild des schweizerischen
VVG orientiert.46 Bei der rechtspolitischen Diskussion über das Quotenprinzip wird zwar
zum Teil auch auf die Parallelen zum Mitverschulden des Geschädigten (§ 254 BGB) ver-
wiesen.47 Bei § 254 BGB geht es indessen darum, dass zwei Personen – der Schädiger und
der Geschädigte – für einen in zurechenbarer Weise verursachten Schaden verantwortlich
sind. Die Quotelung kann daher unter Abwägung der jeweiligen Verursachungsbeiträge
erfolgen.48 Da es auf Seiten des Versicherers an einem zurechenbaren Verursachungsbei-
trag fehlt, führt eine solche Abwägung bei Obliegenheitsverletzungen nicht weiter.49 Die
Quotenbildung erfordert vielmehr die Einordnung des Sachverhalts in eine Schwereskala,
die auf der einen Seite durch die einfache Fahrlässigkeit und auf der anderen Seite durch

42 Vgl. dazu Dirk Looschelders und Dirk Olzen, in von Staudinger (2005: § 242 Rn. 1016).
43 Vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 69.
44 Vgl. Jürgen Prölss, in Prölss und Martin (272004: § 6 Rn. 101). Zum Verhältnis zwischen der Relevanzrecht-

sprechung und dem Kausalitätserfordernis nach § 28 Abs. 3 VVG vgl. auch Meixner und Steinbeck (2008: § 1
Rn. 218 ff.); Helmut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 160).

45 Vgl. insbesondere Felsch (2007: 485 ff.); Looschelders (2009b: 13 ff.).
46 Vgl. Armbrüster (2003: 678 f.).
47 Vgl. etwa Römer (2006: 741).
48 Ausführlich zu Quotelung nach § 254 BGB Looschelders (1999: 559 ff.).
49 Vgl. Looschelders (2008a: 6) zur parallelen Problematik bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versiche-

rungsfalles durch den Versicherungsnehmer (§ 81 Abs. 2 VVG).
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den Vorsatz begrenzt wird.50 Da die Schwere des Verschuldens nicht mathematisch exakt
bestimmt werden kann, ist lediglich eine grobe Einordnung möglich.51 In der Literatur
werden teilweise Kürzungsquoten von 0, ¼, ½, ¾ und 1 vorgeschlagen.52 Dem kann dem
Grundsatz nach zugestimmt werden. In einigen wichtigen Fallgruppen der groben Fahrläs-
sigkeit (zum Beispiel bei Rotlichtverstößen im Straßenverkehr) steht jedoch eine Vielzahl
von Differenzierungskriterien zur Verfügung, die im Einzelfall eine feinere Abstufung des
Verschuldens erlauben können.53 Hier würde die Einführung fester Kürzungsquoten den
Gerichten die notwendige Flexibilität nehmen.

Ein großer Teil der Autoren spricht sich aus Gründen der Praktikabilität dafür aus, bei
der Quotenbildung grundsätzlich von einem durchschnittlichen Maß an grober Fahrlässig-
keit auszugehen, dem eine Leistungskürzung von 50 Prozent entspricht. Der Versicherer
und der Versicherungsnehmer müssten dann jeweils Umstände darlegen und beweisen, die
eine höhere oder niedrigere Quote rechtfertigen.54 Zur Begründung wird darauf verwie-
sen, dass die nach § 28 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 VVG zu vermutende grobe Fahrlässigkeit eine
solche „mittlerer Art und Güte“ sei.55 Gegen diese Auffassung spricht jedoch, dass die
Vermutung des § 28 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 VVG sich allein auf das Vorliegen – also das
„Ob“ – der groben Fahrlässigkeit bezieht. Mit Blick auf das Maß der groben Fahrlässig-
keit stellt die Gesetzesbegründung ausdrücklich klar, dass die Beweislast beim Versicherer
bleiben soll.56 Dies entspricht wiederum dem Gedanken, dass die Abschaffung des Alles-
oder-nichts-Prinzips nicht durch eine zu weit gehende Beweislastumkehr zum Nachteil
des Versicherungsnehmers unterlaufen werden soll.

Die vorstehenden Überlegungen haben nicht zur Folge, dass die in § 28 Abs. 2 Satz 2 Hs.
2 VVG vorgesehene Beweislastumkehr funktionslos wird, weil man bei der Quotelung im
Zweifel doch immer nur von dem geringsten möglichen Maß an grober Fahrlässigkeit aus-
gehen kann. Zu beachten ist nämlich, dass die grobe Fahrlässigkeit durch eine erhöhte ob-
jektive Erkennbarkeit und Vermeidbarkeit des Sorgfaltsverstoßes gekennzeichnet ist.57 Die
objektive Erkennbarkeit und Vermeidbarkeit des Sorgfaltsverstoßes wird aber maßgeblich
durch das objektive Gewicht der verletzten Obliegenheit geprägt.58 Da der Versicherer
die Obliegenheitsverletzung zu beweisen hat, gibt es in jedem Fall einen ausreichenden
Bestand an Kriterien, die eine vorläufige Einordnung des Sachverhalts in die Schweres-
kala erlauben; der Rückgriff auf einen „Mittelwert“ ist daher entbehrlich. Richtig ist zwar,
dass der Begriff der groben Fahrlässigkeit nicht rein objektiv bestimmt werden kann; er-

50 Ausführlich Looschelders (2009b: 24 ff.).
51 So im Ausgangspunkt auch Helmut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 193).
52 Vgl. Meixner und Steinbeck (2008: § 1 Rn. 16); ähnlich Felsch (2008: 492).
53 Vgl. Looschelders (2009b: 25); zur Möglichkeit weiterer Differenzierungen vgl. auch Helmut Heiss, in Bruck

und Möller (92008: § 28 Rn. 193).
54 So Meixner und Steinbeck (2008: § 1 Rn. 216); Joachim Felsch, in Rüffer et al. (2009: § 28 Rn. 161 ff.); Felsch

(2007: 493); Langheid (2007: 3669).
55 Felsch (2007: 493).
56 Vgl. Helmut Heiss, in Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 217 ff.); Deutsch (62008: Rn. 159); Looschelders

(2009b: 28 f.); anderer Ansicht Pohlmann (2008: 437 ff.).
57 Zum Begriff der groben Fahrlässigkeit vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.1.2003, in: Versicherungsrecht

2003, 364; Deutsch (2004: 1485 ff.); Deutsch (21996: Rn. 421); Looschelders (62008b: Rn. 526).
58 Zum objektiven Gewicht der Obliegenheitsverletzung als Ausgangspunkt der Quotelung Helmut Heiss, in

Bruck und Möller (92008: § 28 Rn. 197); Felsch (2007: 493).
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forderlich ist vielmehr auch ein erhöhtes Maß an subjektiver Vorwerfbarkeit.59 Will der
Versicherungsnehmer unter diesem Aspekt eine geringere Kürzungsquote erreichen, so
muss er aber entsprechende Tatsachen substantiiert vortragen. Da der Versicherer die für
die subjektive Komponente der groben Fahrlässigkeit maßgeblichen Umstände meist we-
der kennen noch ermitteln kann, trifft den Versicherungsnehmer in dieser Hinsicht nämlich
eine sekundäre Darlegungslast.60

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
Nach Eintritt des Versicherungsfalles treffen den Versicherungsnehmer die Anzeige- und
Auskunftspflichten nach §§ 30, 31 VVG. Darüber hinaus ist er nach § 82 VVG gehalten,
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Zum Aus-
gleich steht ihm ein Anspruch auf Aufwendungsersatz gegen den Versicherer aus § 83
VVG zu.

Anzeige- und Auskunftspflicht des Versicherungsnehmers
Anzeige des Versicherungsfalles als Pflicht und Obliegenheit

§ 30 VVG schreibt vor, dass der Versicherungsnehmer den Eintritt des Versicherungsfalles
unverzüglich beim Versicherer anzuzeigen hat, nachdem er davon Kenntnis erlangt hat.
Die Rechtsnatur dieser „Anzeigepflicht“ ist umstritten. Nach herrschender Meinung han-
delt es sich um eine Obliegenheit des Versicherungsnehmers.61 Die Besonderheit besteht
darin, dass § 30 VVG – ebenso wie schon § 33 VVG a. F. – keine eigenständige Rechtsfol-
genanordnung enthält. In den AVB finden sich allerdings regelmäßig Bestimmungen, die
den Versicherungsnehmer zur Anzeige des Versicherungsfalles anhalten und für den Fall
einer Verletzung dieser Obliegenheit die Leistungsfreiheit beziehungsweise ein Kürzungs-
recht des Versicherers vorsehen. Die Anzeigepflicht stellt damit letztlich keine gesetzliche,
sondern eine vertragliche Obliegenheit des Versicherungsnehmers dar, die nach den allge-
meinen Regeln des § 28 VVG zu behandeln ist. Nach der Gegenansicht begründet § 30
VVG eine echte Rechtspflicht. Dies hat zur Folge, dass dem Versicherer bei einer Verlet-
zung der Anzeigepflicht ein Schadensersatzanspruch wegen Pflichtverletzung nach § 280
Abs. 1 BGB zustehen kann.62

Der amtlichen Begründung ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber von der Anwendbar-
keit des § 28 VVG ausgegangen ist. Auf der anderen Seite hält der Gesetzgeber aber auch
einen Schadensersatzanspruch des Versicherers – zumindest gegen den nach § 30 Abs. 1
Satz 2 VVG anzeigepflichtigen Dritten – für möglich.63 Dies spricht dafür, der Anzeige-
pflicht eine Doppelnatur als Rechtspflicht und Obliegenheit zuzubilligen.64 Zu beachten ist

59 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.2.2009, in: Neue Juristische Wochenschrift 2009, 1482, 1485; ständige
Rechtsprechung; aus der Literatur Stefan Grundmann, in Münchener Kommentar (52007: § 276 Rn. 95).

60 Vgl. Looschelders (2009b: 29).
61 Vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 70; Deutsch (62008: Rn. 216).
62 Vgl. Christoph Brömmelmeyer, in Bruck und Möller (92008: § 30 Rn. 5); Jürgen Prölss, in Prölss und Martin

(272004: § 33 Rn. 9); Heinrich Dörner, in Berlin Kommentar zum VVG (1999: § 33 Rn. 3).
63 Vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 70.
64 Vgl. Heinrich Dörner, in Berliner Kommentar zum VVG (1999: § 33 Rn. 3); Dirk Looschelders, in Looschel-

ders und Pohlmann (2009: § 30 Rn. 3); Hans-Peter Schwintowski, in Schwintowski und Brömmelmeyer (2008:
§ 30 Rn. 19).
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allerdings, dass der Schutz des Versicherungsnehmers durch § 28 VVG nicht im Wege des
Rückgriffs auf den allgemeinen Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB unterlau-
fen werden darf. Der Versicherungsnehmer müsste sonst schon für einfache Fahrlässigkeit
einstehen; grobe Fahrlässigkeit würde nicht bloß zu einer dem Maß seines Verschuldens
entsprechenden Kürzung der Leistung, sondern zur vollen Ersatzpflicht führen. Um solche
Wertungswidersprüche zu vermeiden, wird in der Literatur zum Teil vorgeschlagen, den
Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB auf vorsätzliche Pflichtverletzungen des
Versicherungsnehmers zu beschränken.65 Auch bei Vorsatz können sich jedoch Spannun-
gen mit § 28 VVG ergeben. Vorzugswürdig erscheint daher, den § 28 VVG im Verhältnis
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer als Sondervorschrift für alle
Nachteile anzusehen, die dem Versicherer im Hinblick auf seine Leistungspflicht entste-
hen.66

Auskunftspflicht des Versicherungsnehmers

Die Auskunftspflicht des Versicherungsnehmers nach § 31 VVG unterscheidet sich von
der Anzeigepflicht nach § 30 VVG dadurch, dass sie nicht „spontan“ mit dem Eintritt des
Versicherungsfalles entsteht, sondern ein entsprechendes Verlangen des Versicherers vor-
aussetzt. Man spricht daher auch von einer „verhaltenen“ Obliegenheit.67 Ebenso wie bei
§ 30 VVG sieht das Gesetz auch bei § 31 VVG keine eigenständige Rechtsfolgeanordnung
vor. Der Gesetzgeber ist auch hier davon ausgegangen, dass der Versicherer in seinen AVB
entsprechende Obliegenheiten vorsieht, die dann nach § 28 VVG zu beurteilen sind.68 In
der Literatur wird auch im Hinblick auf § 31 VVG die Auffassung vertreten, dem Ver-
sicherer könne bei vorsätzlicher Pflichtverletzung ein Schadensersatzanspruch aus § 280
Abs. 1 BGB gegen den Versicherungsnehmer zustehen.69 Für Nachteile des Versicherers
in Bezug auf die Entstehung oder den Umfang seiner Leistungspflicht wird § 280 Abs. 1
BGB jedoch auch hier im Verhältnis zum Versicherungsnehmer durch § 28 VVG als lex
specialis verdrängt.70

Rettungsobliegenheit und Ersatz der Rettungskosten
Rechtsnatur

Die Unsicherheiten hinsichtlich der Rechtsnatur setzen sich bei der Pflicht des Versiche-
rungsnehmers zur Abwendung und Minderung des Schadens nach § 82 VVG fort. Der
historische Gesetzgeber von 1908 ist bei der Schaffung der Vorgängervorschrift des § 62
VVG a. F. davon ausgegangen, dass es sich um eine echte Rechtspflicht handle; im Fall ei-
ner Verletzung der so genannten „Rettungspflicht“ sollte dem Versicherer ein Schadenser-
satzanspruch zustehen, den er gegen den Anspruch des Versicherungsnehmers auf die Ver-
sicherungsleistung aufrechnen konnte.71 Erst der durch die Verordnung vom 19. Dezember

65 So Christoph Brömmelmeyer, in Bruck und Möller (92008: § 30 Rn. 48).
66 Dirk Looschelders, in Looschelders und Pohlmann (2009: § 30 Rn. 3); gegen einen Schadensersatzanspruch

auch Hans-Peter Schwintowski, in Schwintowski und Brömmelmeyer (2008: § 30 Rn. 19).
67 Christoph Brömmelmeyer, in Bruck und Möller (92008: § 31 Rn. 21).
68 Vgl. Amtliche Begründung, Bundestagsdrucksache 16/3945 S. 70 mit Hinweis auf die Bemerkungen zu § 30.
69 Christoph Brömmelmeyer, in Bruck und Mölller (92008: § 31 Rn. 101).
70 Vgl. Dirk Looschelders, in Looschelders und Pohlmann (2009: § 31 Rn. 4).
71 Vgl. Motive zum Versicherungsvertragsgesetz von 1908, Nachdruck 1963, S. 136.
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1939 (RGBl. I S. 2443) eingefügte § 62 Abs. 2 VVG a. F. sah die für Obliegenheitsverlet-
zungen nach damaligem Recht typische Rechtsfolge – Leistungsausschluss bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit – vor.72 Diese Rechtsfolge wurde bei der Reform von 2008 an
die neue Grundstruktur – insbesondere das Quotenprinzip bei grober Fahrlässigkeit73 –
angepasst. Anders als § 62 Abs. 1 VVG a. F. spricht § 82 Abs. 1 VVG auch nicht mehr von
einer „Verpflichtung“ des Versicherungsnehmers. Es heißt vielmehr neutraler, der Versi-
cherungsnehmer habe bei Eintritt des Versicherungsfalles für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens „zu sorgen“. Dies bestätigt die Einordnung der Vorschrift als gesetzli-
che Obliegenheit.74 Aus dogmatischer Sicht weist § 82 VVG eine gewisse Verwandtschaft
mit der Schadensminderungspflicht des Geschädigten nach § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB auf.75

Auch dort handelt es sich nach herrschender Meinung um eine Obliegenheit.76

Aufgabe der Vorstreckungstheorie bei der Rettungsobliegenheit

Zu welchem Zeitpunkt die Rettungsobliegenheit einsetzt, ist seit langem umstritten. Aus
der Wendung „bei [dem] Eintritt des Versicherungsfall[e]s“ in § 82 Abs. 1 VVG (§ 62
Abs. 1 VVG a. F.) folgt, dass der Eintritt des Versicherungsfalles jedenfalls noch nicht
abgeschlossen sein muss. Dies entspricht auch dem Sinn der Rettungsobliegenheit, den
aus dem Versicherungsfall resultierenden Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder
zu mindern. In Bezug auf die Sachversicherung hatten Rechtsprechung und herrschen-
de Lehre vor der Reform die Auffassung entwickelt, dass die Rettungsobliegenheit nach
§ 62 VVG a. F. bereits dann eingreift, wenn der Eintritt des Versicherungsfalles unmit-
telbar bevorsteht.77 Dahinter stand das Bestreben, dem Versicherungsnehmer auch dann
einen Aufwendungsersatzanspruch aus § 63 VVG a. F. zu verschaffen, wenn der Versiche-
rungsfall bei Vornahme der Rettungshandlung zwar noch nicht eingetreten war, aber doch
wenigstens unmittelbar bevorstand.78 Dieses Vorgehen hatte freilich den Nachteil, dass die
Einstandspflicht des Versicherungsnehmers durch die Vorverlagerung der Rettungsoblie-
genheit gegenüber den vor Eintritt des Versicherungsfalles maßgeblichen Regeln über die
schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles (§ 61 VVG a. F. = § 81 VVG n. F.)
deutlich verschärft wurde.79

Der Gesetzgeber hat das Problem bei der VVG-Reform dadurch gelöst, dass er dem Ver-
sicherungsnehmer in der Sachversicherung einen erweiterten Aufwendungsersatzanspruch
nach § 90 VVG zubilligt. Der Versicherungsnehmer kann danach auch den Ersatz solcher
Aufwendungen verlangen, die er zur Abwendung oder Minderung eines unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles gemacht hat. § 82 Abs. 1 VVG spricht zwar ebenso wie § 62
Abs. 1 VVG a. F. davon, dass die Rettungspflicht „bei“ Eintritt des Versicherungsfalles ein-

72 Zur Entwicklung des § 62 VVG a. F. vgl. Hans Möller, in Bruck und Möller (81980: § 62 Rn. 1 und 4).
73 Dazu Looschelders (2009c: 848 ff.).
74 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.7.1972, in: Versicherungsrecht 1972, 1039, 1040; Looschelders (2009c:

836); Deutsch (62008: Rn. 211, 281); Meixner und Steinbeck (2008: § 2 Rn. 22); für Annahme einer Rechts-
pflicht noch Jürgen Prölss, in Prölss und Martin (272004: § 6 Rn. 30) zu § 62 VVG a. F.

75 Zu dieser Parallele Reimer Schmidt (1953 : 219 ff.); zu den Unterschieden Looschelders (2009c: 837 f.).
76 Zur dogmatischen Einordnung des § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB vgl. Looschelders (1999: 458 ff.).
77 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.2.1991, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen

(BGHZ) Bd. 113, 359, 361; Roland Michael Beckmann, in Berliner Kommentar zum VVG (1999: § 62 Rn.
40).

78 Vgl. Wolfgang Römer, in Römer und Langheid (22003: § 62 Rn. 2).
79 Zur Kritik vgl. Knappmann (2002: 129 ff.).
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setzt. Aus der Einführung des erweiterten Aufwendungsersatzanspruchs in § 90 VVG folgt
aber, dass die Vorerstreckungstheorie im Hinblick auf den Beginn der Rettungsobliegen-
heit als solcher unter der Geltung des neuen VVG nicht mehr aufrechterhalten werden
kann. Denn der Gesetzgeber hat den Anwendungsbereich dieser Theorie mit § 90 VVG
bewusst auf den Aufwendungsersatz begrenzt, weil eine Vorverlegung der Rettungsob-
liegenheit den Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligen würde.80 Für den Be-
reich der Haftpflichtversicherung sieht das neue VVG keine vergleichbare Regelung vor.
Die amtliche Begründung verweist darauf, dass die Erstreckung des § 90 VVG auf ande-
ren Bereiche der Schadensversicherung zu „teilweise nicht überschaubare Konsequenzen
[führen] und [. . .] in die Produktgestaltung der Versicherer eingreifen“ würde.81 Die damit
angesprochenen Probleme lassen sich am Beispiel der Rückrufkosten für fehlerhafte Pro-
dukte bei der Produkthaftpflichtversicherung verdeutlichen. Nach derzeitiger Praxis müs-
sen die Rückrufkosten durch eine spezielle Rückrufkostenversicherung gedeckt werden.
Nach der Vorerstreckungstheorie könnten die Versicherer verpflichtet sein, die Rückruf-
kosten bereits unter dem Aspekt des (erweiterten) Aufwendungsersatzes zu bezahlen.82

Eine Erweiterung der Rettungsobliegenheit als solcher kommt in der Haftpflichtversiche-
rung schon deshalb nicht in Betracht, weil der Versicherungsnehmer sonst vor Eintritt des
Versicherungsfalles entgegen den Wertungen des § 103 VVG auch für grobe Fahrlässigkeit
einstehen müsste.83

Fazit
Bei der Reform des VVG ist das deutsche Recht der Obliegenheiten in zahlreichen we-
sentlichen Punkten verbessert worden. Der Gesetzgeber hat sich dabei sehr intensiv darum
bemüht, die Regelungen so auszugestalten, dass der Rechtsanwender im Einzelfall einen
angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen des Versicherungsnehmers und denen
des Versicherers herstellen kann. Die Regelungen sind dabei aber zum Teil überaus kom-
pliziert. Im Detail finden sich außerdem einige Unklarheiten und Widersprüche. Mit Blick
auf eine mögliche Europäisierung des Versicherungsvertragsrechts bleibt die Frage, in-
wieweit sich die komplexen Lösungen des deutschen VVG den anderen Mitgliedstaaten
vermitteln lassen. Insofern erscheinen rechtsvergleichende Untersuchungen in Zukunft be-
sonders dringlich.
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